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NEWS  03/2005 

Europa-Domains .eu (dotEU) 

Ziel der Einführung einer neuen, eigenen Top Level Domain für Europa ist es, den elektroni-
schen Geschäftsverkehr zu fördern und den europäischen Binnenmarkt im Internet zu stär-
ken, um so die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu verbessern. Nach dem Willen der EU-
Kommission, die die Einführung einer europäischen Top Level Domain in den vergangenen 
Jahren maßgeblich vorangetrieben hat, soll dotEU vor allem der US-amerikanischen Domi-
nanz im Internet Paroli bieten. Insbesondere amerikanische Unternehmen und Organisatio-
nen sind seit vielen Jahren fast ausschließlich unter dem berühmten ».com« im World Wide 
Web präsent und blockieren so zahlreiche Domain-Namen. EU-Unternehmen mussten 
dagegen bisher in jedem europäischen Land unter einer anderen Top Level Domain auftre-
ten: in Deutschland zum Beispiel unter ».de«, und in Frankreich unter ».fr«. Mit den neuen 
dotEU-Domains soll dieser Wettbewerbsnachteil der Europäer der Vergangenheit angehö-
ren. Gleichzeitig erhält der europäische Wirtschaftsraum durch die einheitliche Endung eine 
eigene Identität und grenzt sich so klar von den amerikanischen und asiatischen Märkten ab. 
Von dotEU unangetastet bleiben die Top Level Domains der Mitgliedsstaaten; so tritt .eu 
zusätzlich neben .de und .fr, und erweitert lediglich das Angebot an Top Level Domains über 
die Grenze der einzelnen Mitgliedsstaaten hinaus. 
 
SUNRISE PERIOD - Schutz vor Cyberpiraten 
Zur Verhinderung missbräuchlicher oder spekulativer Registrierung von .eu-Domains geht 
dem offiziellen Start von dotEU eine so genannte Sunrise Period voraus, innerhalb derer 

Inhaber von »älteren Rechten«, die nach nationalem und/oder EU-Gemeinschaftsrecht aner-
kannt oder festgelegt sind, sowie »öffentliche Einrichtungen« ihre Domain-Namen bevor-
rechtigt anmelden können, um sich so wirksam vor Domain-Grabbing zu schützen.  
 
Vergabe der .eu-Domains in drei Phasen: 
− ab 7. Dezember 2005: Start der Sunrise Period (Phase 1) - Inhaber von registrierten 

Marken und öffentliche Einrichtungen dürfen sich bevorrechtigt um .eu-Domains bewer-
ben.  

− ab 7. Februar 2006: Start der Sunrise Period (Phase 2) - Für Inhaber von Unternehmens-

namen, Werktiteln und Familiennamen.  
− ab 7. April 2006: Start der Live Registrierungen für die Allgemeinheit (Phase 3) - ab 

diesem Zeitpunkt können .eu-Domains von Jedermann registriert werden, die Vergabe 
erfolgt nach dem Prinzip "first come, first served". 
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Anmeldungen bzw. unverbindliche Reservierungen für die Sunrise Period Phase 1 sind bei 

einigen Registraren bis spätestens 6. Dez. 2005 möglich. 
 
Die formalen Anforderungen des Sunrise-Verfahrens stellen eine nicht zu unterschätzende 
Hürde dar, die von Seiten der .eu-Verwaltung EURid bisher kaum kommuniziert wurde. Die 
Aussicht, bereits bei der Anmeldung zu scheitern, weil man die Markenurkunden und andere 
Papiere zusammengeheftet hat, ist beunruhigend. 
 
Wer darf .eu-Domains registrieren? 
.eu-Domains dürfen von allen Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen registriert 
werden, die ihren Sitz in einem der 25 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben. 
 
Welche Rechte können in der Sunrise Period angemeldet werden? 
Sunrise Phase 1:  

1. Namen öffentlicher Einrichtungen ("public body"):  
z.B. Name der Stadt, Gemeinde, Behörde, Schule, berufsständige Kammer. 

2. eingetragene Wortmarken oder Wort/Bildmarken ("trademark"):  
nationale Marke in mindesten einem der 25 EU-Mitgliedsstaaten oder 
EU-Gemeinschaftsmarke oder  
IR-Marke mit Gültigkeit in mindestens einem der 25 EU-Mitgliedsstaaten.  
Die Marke muss in das Markenregister eingetragen sein. 

Sunrise Phase 2:  
1. Nachname ("family name"): z.B. schmidt.eu, mayer.eu. 
2. Unternehmensname/Firma/Geschäftsbezeichnung ("company name"):  

Für Unternehmen aller Art. Die .eu-Domain muss exakt dem vollständigen Unter-

nehmensnamen entsprechen. (Ausnahme: Rechtsform kann weggelassen werden, 
Leerzeichen durch Bindestrich ersetzen bzw. weglassen.) 

3. Unterscheidungskräftiger Werktitel ("distinctive titles of protected literay and artistic 
works"): zB. harry-potter.eu, jurassicparc.eu. 

 
Wie müssen ältere Rechte nachgewiesen werden? 
Die Rechte sind nach Beginn der Sunrise Period gegenüber dem sog. Validation Agent 

(PriceWaterhouseCoopers in Brüssel) in schriftlicher Form nachzuweisen (nicht gegenüber 
dem Registrar). Dazu erhält man vom Validation Agent per e-Mail eine Aufforderung, den 
Nachweis über das Bestehen des geltend gemachten Rechts innerhalb von 40 Tagen einzu-
reichen. Der Nachweis kann z.B. durch Kopie der Markenurkunde, HR-Auszug, etc. erbracht 
werden.  
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Bei Rechten, die nicht in einem öffentlichen Register eingetragen sind (z.B. Nachname, 
Werktitel, Unternehmen ohne Handelsregistereintrag), ist zusätzlich eine eidesstattliche 
Erklärung eines Patentanwalts/Rechtsanwalts erforderlich, dass das Recht tatsächlich besteht.  
 
Inwieweit muss die Domain mit dem älteren Recht übereinstimmen? 
Grundregel: Die angemeldete .eu-Domain muss exakt der Zeichenfolge auf dem Nachweis-

Dokument entsprechen. Beispiel: Wenn die Marke "DaimlerChrysler" lautet, so darf mit 
dieser Marke auch (nur) die Domain "daimlerchrysler.eu" angemeldet werden und nicht 
daimler.eu, chrysler.eu oder daimler-chrysler.eu.  
Hinweis: Groß- und Kleinschreibung wird bei Domain-Namen nicht unterschieden.  
 
Ausnahmen: Ein Leerzeichen kann weggelassen oder durch einen Bindestrich ersetzt 

werden. Die Marke "Coca Cola" berechtigt also zur Anmeldung von cocacola.eu und/oder 
coca-cola.eu.  
Sonderzeichen wie ä, ü, ö und ß sind durch ae, ue, oe und ss zu ersetzen.  
Die Rechtsform (z.B. GmbH, AG, Ltd, KG) kann weggelassen werden.  
 
Welche Prüfungen nimmt der Validation Agent vor? 
Der Validation Agent wird insbesondere folgende Prüfungen vornehmen:  
1. Sind alle Nachweis-Dokumente frist- und formgerecht eingegangen? 
2. Sind die Nachweis-Dokumente vollständig? Liegt bei Rechten, die nicht in ein öffentli-

ches Register eingetragen sind (z.B. Unternehmen ohne Handelsregistereintrag), eine 
eidesstattliche Erklärung eines Anwalts bei? 

3. Entspricht der Domain-Anmelder dem Inhaber des Namens- oder Kennzeichnungs-
rechts bzw. liegt eine wirksame Lizenzvereinbarung vor? 

4. Entspricht die angemeldete Domain der Zeichenfolge auf den Nachweis-Dokumenten? 
5. Besteht das geltend gemachte Recht bereits? 
 
Was kann  engel patentanwaltskanzlei  für Sie tun? 
Sofern Sie am Erwerb einer dotEU Domain interessiert sind, können wir Ihnen insbesondere 
behilflich sein, die Hürden während der Sunrise Period zu überwinden, um beispielsweise 

Ihre eingetragene Marke auch als Domain registrieren zu lassen. Die Chance eine bestimte 
dotEU Domain zu erhalten, sind naturgemäß in der Sunrise Period am größten.  

 
Sollten Sie aus irgendeinem Grund die Gelegenheit der Geltendmachung Ihrer älteren 
Rechte während der Sunrise Period versäumt haben und „Ihre Domain“ von jemand 

anderem registriert worden sein, besteht über das alternative Streitbeilegungsverfahren 
(ADR) eine weitere Möglichkeit der Durchsetzung älterer Marken. Auch in diesen Verfahren 
unterstützen wir Sie gern. 
 
weiterführende Informationen zu dotEU: www.eurid.eu  


